
 

 

 

Liestal, 4. November 2025/SID 

Stellungnahme 

 

Vorstoss Nr. 2025/260 

Postulat von Pascal Ryf 

Titel:  Sicherer Schulweg: Tempo 30 beim Schönenbuchstrasse-Schulhaus in 
Allschwil 

Antrag 

 

Vorstoss entgegennehmen und gleichzeitig abschreiben 

 

Begründung 

Gemäss Beschluss im RRB Nr. 2021-1291 vom 14. September 2021 ist die Höchstgeschwindig-
keit 50 km/h generell auf Kantonsstrassen innerorts im Grundsatz beizubehalten. Anträge auf Her-
absetzung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h zur Erhöhung des Sicherheitsniveaus auf Kan-
tonsstrassenabschnitten ohne Trottoir/Gehbereiche oder zur Verbesserung der Lärmsituation in 
Verbindung mit einer wesentlichen Steigerung der Raumqualität sind durch den Gemeinderat bei 
den zuständigen kantonalen Behörden zu beantragen; Anträge von Privaten, Verbänden etc. sind 
an den jeweiligen Gemeinderat zu richten. 
Die Gemeinde Allschwil hat nach erfolgter Volksabstimmung bei der für die Verfügung von Tempo 
30 federführend zuständigen Polizei Basel-Landschaft am 13.11.2024 das Konzept «T-30 auf 
Quartierstrassen» zur Vorprüfung eingereicht. Dieses umfasst auch die Klarastrasse. Die Polizei 
Basel-Landschaft hat in ihrer Stellungnahme vom 27.01.2025 der Gemeinde empfohlen, eine er-
weiterte Betrachtung für den unteren Bereich der Schönenbuchstrasse, den Dorfplatz sowie die 
Neuweiler- und Oberwilerstrasse vorzunehmen. Dabei wurde der Gemeinde vorgeschlagen, die 
Möglichkeiten für Tempo 30 auf diesen kantonalen Nebenstrassen zusammen mit dem Ingenieur-
büro, dem Tiefbauamt und der Polizei Basel-Landschaft zu besprechen. Es liegt somit an der Ge-
meinde Allschwil in dieser Sache aktiv zu werden und mit den kantonal zuständigen Fachstellen in 
Kontakt zu treten, damit geprüft werden kann, unter welchen Voraussetzungen unter anderem 
auch auf dem geforderten Abschnitt der Schönenbuchstrasse (Bereich Schulhaus) Tempo 30 ein-
geführt werden kann. 
Gestützt auf den erwähnten RRB werden die zuständigen kantonalen Fachstellen Tempo 30 beim 
Vorliegen eines Antrags der Gemeinde Allschwil auf dem geforderten Abschnitt der Schönenbuch-
strasse prüfen. Tempo 30 für die Klarastrasse wurde mit der Eingabe zur Vorprüfung von der Ge-
meinde bereits beantragt. 
Vor diesem Hintergrund beantragt der Regierungsrat die Entgegennahme des Postulats bei 
gleichzeitiger Abschreibung. 

 

 


